
1/2 

Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: .  .2021 
Ordnung, Personal und Finanzen Tel.: 32200 
  

 Bezirksamtsvorlage Nr.  1455 
zur Beschlussfassung - 
für die Sitzung am Dienstag, dem 30.03.2021 

1. Gegenstand der Vorlage: 

Einbringung einer Vorlage - zur Kenntnisnahme bei der Bezirksverordnetenversammlung 
zur Drucksache Nr. 2934/V, Beschluss vom 18.02.2021 betrifft: 
 
Den Bezirkshaushalt 2022/2023 für Berlin Mitte auf die Zukunft ausrichten  
In die Zukunft der Bezirke investieren – Für einen soliden Bezirkshaushalt 2022/2023 

2. Berichterstatter/in: 

Bezirksbürgermeister von Dassel 

3.  Beschlussentwurf: 

I. Das Bezirksamt beschließt:  
Die beigefügte Vorlage - zur Kenntnisnahme – „Den Bezirkshaushalt 2022/2023 für 
Berlin Mitte auf die Zukunft ausrichten In die Zukunft der Bezirke investieren – Für einen 
soliden Bezirkshaushalt 2022/2023“ als Schlussbericht. 

II. Bei der Bezirksverordnetenversammlung ist die beigefügte Vorlage zur 
Kenntnisnahme einzubringen. 

III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Ordnung, Personal und 
Finanzen beauftragt. 

IV. Veröffentlichung: ja 

V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein 
a) Personalrat: nein 
b) Frauenvertretung: nein 
c) Schwerbehindertenvertretung: nein 
d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: nein 

4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die 
Finanzplanung: 

bitten wir, der beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu 
entnehmen. 
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5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: 

Nein 

6. Behindertenrelevante Auswirkungen: 

Nein 

7. Integrationsrelevante Auswirkungen:  

Nein 

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:  

Nein 

9. Mitzeichnung(en):  

Keine 

Bezirksbürgermeister von Dassel  
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Bezirksamt Mitte von Berlin Datum:     .   .2021 
Ordnung, Personal und Finanzen Tel.: 32200 
  

Bezirksverordnetenversammlung Drucksache Nr.:  2656/V 
Mitte von Berlin 

 

Vorlage -zur Kenntnisnahme-  

über Den Bezirkshaushalt 2022/2023 für Berlin Mitte auf die Zukunft ausrichten In die Zu-
kunft der Bezirke investieren – Für einen soliden Bezirkshaushalt 2022/2023  

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.12.2020 folgende Anregung 
an das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 2934/V): 
 
Das Bezirksamt wird ersucht, sich gegenüber dem Senat dafür einzusetzen bei der Zuwei-
sung der Globalsumme für den Bezirkshaushalt 2022/2023 insbesondere die folgenden 
Punkte zu berücksichtigen, um das Bezirksamt Mitte in die Lage zu versetzen, für 2022/23 
einen Bezirkshaushalt aufzustellen, der folgenden Ansprüchen gerecht wird: 
 
• Verbesserung der Möglichkeiten der Personalgewinnung für die Bezirke durch höhere 

Eingruppierung und Stufenvorwegnahmen sowie Einbeziehung in berufsgruppenspezifi-
sche Tarifverträge für Berufsfelder, die für Planung und Ausführung von Strukturmaß-
nahmen verantwortlich sind (insbesondere Ingenieur*innen im Bereich Bauen für Schu-
len etc. und die Verkehrswende aber auch Spezialist*innen).  
Im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes gilt dies auch für Ärzt*innen und nicht-
akademisches Personal, um das Mustergesundheitsamt umsetzen zu können. 

• Die Klimaschutzoffensive und der Grünflächenschutz müssen entschieden vorange-
bracht werden.  

• Die Bezirke müssen mit höheren Investitionsmitteln in der Globalsumme ausgestattet 
werden. Bei der Aufsetzung von Sondermitteln ist darauf zu achten, dass diese so ange-
legt werden, dass die Bezirke auch in der Lage sind diese umzusetzen. Hierbei bedarf es 
insbesondere einer auskömmlichen Personalausstattung.  

• Der Klimaschutz muss in den Katalog Organisationseinheiten nach §34 BezVG einbezo-
gen werden.  

• Stärkung der Wohnraumversorgung durch eine angemessene Personalausstattung für 
den Bereich Zweckentfremdung und die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen 

• beim Mieter*innenschutz. 
• Pandemiebedingte negative Auswirkungen auf die Produkterbringung müssen auch im 

nächsten Haushalt ausgeglichen werden. Gerade im Jugend- und Sozialbereich müssen 
bestehende Strukturen geschützt und wenn nötig ausgebaut werden. Dabei müssen alle 
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Altersgruppen sowie die Pluralität unserer Gesellschaft und besondere Bedarfe berück-
sichtigt werden. Mittel, die vom Land für die Realisierung des Jugendförder- und Beteili-
gungsgesetzes zugewiesen werden, müssen auch bei den Kindern und Jugendlichen an-
kommen. 

• Der Kitaausbau im Bezirk braucht eine verlässliche Finanzierung durch das Landespro-
gramm, damit der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für alle Kinder und Familien er-
füllt werden kann. 

• Die Fortsetzung der Schulbauoffensive und Investitionsmittel, die für Sanierung und 
Ausbau der Schulen und Schulplätze gemäß dem Schulentwicklungsplan des Bezirks er-
forderlich sind, müssen wie geplant und ohne Verzögerungen gewährleistet werden. 

• Folgekosten der Pandemie, wie z.B. eine erhöhte Nachfrage nach Leistungen der Schuld-
nerberatung oder sozialpsychiatrischer Dienste müssen in der Globalsumme berücksich-
tigt sein. 

• Sicherstellung der tarifgerechten Bezahlung der freien Träger und eine Ausbildungsof-
fensive im öffentlichen Dienst für junge Menschen, die dem Querschnitt der Bevölke-
rung unseres Bezirks gerecht wird. 

 
Das Bezirksamt hat am    .   .2021 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu 
Nachfolgendes als Schlussbericht zur Kenntnis zu bringen: 
 
Das Bezirksamt hat sich mit den oben genannten Eckpunkten am 22.03.2021 an Finanzsena-
tor Dr. Kollatz, Staatssekretärin Junker und Staatssekretär Verrycken gewandt (siehe Anlage).  
 
Das Bezirksamt wird die wichtigen Eckpunkte des BVV-Beschlusses im Rahmen seiner – aktu-
ell noch nicht feststehenden – finanziellen Möglichkeiten in der weiteren Haushaltsplanauf-
stellung berücksichtigen. Darüber hinaus werden diese auch Gegenstand von Gesprächen 
mit Mitgliedern des Abgeordnetenhauses als Haushaltsgesetzgeber sein. Hier bittet das Be-
zirksamt die Bezirksverordneten auch ihre Kontakte zu den Abgeordneten zugunsten einer 
auskömmlichen Finanzierung der Bezirke zu nutzen, um die für die von der BVV genannten 
Ansprüche an den Haushalt erfüllen zu können.   
 
Rechtsgrundlage:  
§ 13 i.V. mit § 36 BezVG 

A) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung   

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: keine 

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen: keine 

Berlin, den      .   .2021 

Bezirksbürgermeister von Dassel  
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